
Meura VA-Nr.  602423007 
 
Late Entry 
 
09.06.2024 LP 
 

Veranstalter : RFV Meura e.V.  
Nennungsschluss: 02.06.2024  
 
Nennungen an: 
Frau 
Angela Sprigade 
Schleizer Str. 76 
07381 Wernburg 
 
eMail: a-sprigade@planung-sprigade.de 
 
Richter: 
Michael Sprigade, Bianka Köhler, Michael Gebhardt 
 
 
LK-Beauftragter: Michael Sprigade 
 
 
Vorläufige ZE 
So.nachm.: 1,2,3 
 
 
Besondere Bestimmungen 
- Es gelten die allgemeinen und besonderen Bestimmungen der LKT 2024 sowie die LPO 2024 
- Dem Nenngeld ist 1,00 Euro LK-Abgabe zuzufügen. 
- Meldeschluss ist 90 Minuten vor Beginn der Prüfung. 
- Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 
 - einzelne Prüfungen ausfallen zu lassen 
 - Prüfungen auf einen anderen Tag zu verlegen 
 - das Turnier unter besonderen Umständen ausfallen zu lassen. 
- Proteste müssen spätestens 30 Minuten nach Beendigung der Prüfung beim Veranstalter unter 

Hinterlegung einer Kaution von 50,-€ schriftlich eingereicht werden. Der Betrag fällt bei Ablehnung 
des Protestes dem Veranstalter zu. 

- Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen. Bei Zuwiderhandlungen haftet der 
Hundebesitzer dem Veranstalter für evtl. entstandene Schäden und Kosten. 

- Nachträge für Startplätze, Reiter und Pferde werden entsprechend der Gebührenordnung der FN 
berechnet 

- Die Preisgelder werden regulär ausgezahlt, außer bei weniger als 10 Startern, dann nur 50%. 
- Es wird eine Zusatzgebühr gem. LPO 2024 §26.5 von 5,00€ pro Startplatz erhoben, die bereits im 

Nenngeld enthalten ist. Der Beitrag beinhaltet Mehraufwendungen für die Aufwendungen zur 
Nutzung der Gestütsanlage. 

- Pferde müssen den gültilgen veterinärmedizinischen Bestimmungen entsprechen und 
haftpflichtversichert sein. Pferdepässe mit vollständigem Impfnachweis sind mitzuführen. 

- Der Veranstalter und die Richtergruppe haften nicht für Unglücksfälle oder Krankheiten, die 
Besitzern von Pferden, Reitern, Begleitpersonal, Zuschauern und Pferden während der 
Veranstaltung zustoßen, desgleichen für Diebstähle, Beschädigungen oder Feuer, sowie Schäden, 
die aus der Haltung eines Pferdes entstehen oder für sonstige Vorfälle. Die Teilnahme an der 
Veranstaltung, die Benutzung der Einrichtungen der gesamten Turnieranlage, der Parkflächen und 
der eventuell zur Verfügung gestellten Stallungen geschieht auf eigene Gefahr. Der Veranstalter 
und die für ihn tätigen Personen haften nicht für Fahrlässigkeit.Es besteht zwischen dem 
Veranstalter einerseits und den Reitern, Pferdebesitzern, Begleitpersonal und Besuchern 
andererseits kein Vertragsverhältnis. Insbesondere sind die aktiven Teilnehmer nicht Gehilfen des 
Veranstalters im Sinne der §§ 278 und 831 BGB. 

- Es stehen keine Stallplätze zur Verfügung, kein Futterverkauf. 
- Die Prüfungen 1,2,3 sind Qualifikationsmöglichkeiten zum Bundeschampionat in Moritzburg. 
- Tierarzt in Rufbereitschaft, Hufschmied nicht vor Ort. 
 
Teilnahmeberechtigung: 
bundesweit offen 



 
Platzverhältnisse: 
Fahrplatz: gesandeter Rasen 
Vorbereitungsplatz: Wiese/Koppel 
 
1. Eignungsprfg. f. Fahrpferde Kl.A (E + 150,00 €, ZP) 
- Einspänner 
Pferde/Ponys: 4+5 jähr.  
Teiln.:Alle Alterskl.,  LK 1-3,5,6  
Ausr. 71 Richtv: 392  
Aufgabe EF 1/A 
Einsatz: 12,50 €; VN: 3; ; SF: ausgelost 
Einsatz fällig bei: Nennung 
 
2. Eignungsprfg. f. Fahrponys Kl.A (E + 150,00 €, ZP) 
- Einspänner 
Pferde/Ponys: 4+5 jähr.  
Teiln.:Alle Alterskl.,  LK 1-3,5,6  
Ausr. 71 Richtv: 392  
Aufgabe EF 1/B 
Einsatz: 12,50 €; VN: 3; ; SF: ausgelost 
Einsatz fällig bei: Nennung 
 
3. Eignungsprfg. f. Fahrpferde Kl.M (E + 250,00 €, ZP) 
- Einspänner 
Pferde/Ponys: 6+7 jähr.  
Teiln.:Alle Alterskl.,  LK 1-3,5  
Ausr. 71 Richtv: 392  
Aufgabe EF 2/A 
Einsatz: 15,50 €; VN: 3; ; SF: ausgelost 
Einsatz fällig bei: Nennung 
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